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       Allgemeine Geschäftsbedingungen            OTTO DILLE 

® 
                                               Seit 1908 

 

 § 1 
 Allgemeines – Geltungsbereich 

(1) Unsere Verkaufsbedingungen gelten aus-
schließlich; entgegenstehende oder von 
unseren Verkaufsbedingungen abwei-
chende Bedingungen des Bestellers er-
kennen wir nicht an, es sei denn, wir hät-
ten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung 
zugestimmt.  

(2) Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch 
dann, wenn wir in Kenntnis entgegenste-
hender oder von unseren Verkaufsbedin-
gungen abweichender Bedingungen des 
Bestellers die Lieferung an den Besteller 
vorbehaltlos ausführen. 

(3) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns 
und dem Besteller zwecks Ausführung 
dieses Vertrages getroffen werden, sind in 
diesem Vertrag schriftlich niederzulegen. 

(4) Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur 
gegenüber Unternehmern im Sinne von § 
310 Abs. 1 BGB. 

(5) Unsere Verkaufbedingungen gelten auch 
für alle künftigen Geschäfte mit dem Be-
steller. 

 § 2 
 Angebotsunterlagen 

(1) Ist die Bestellung als Angebot gemäß 
§ 145 BGB zu qualifizieren, so können wir 
dieses innerhalb von 2 Wochen an- neh-
men. 

(2) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulatio-
nen und sonstigen Unterlagen behalten wir 
uns Eigentums- und Urheberrechte vor. 
Dies gilt auch für solche schriftlichen Un-
terlagen, die als “vertraulich” bezeichnet 
sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf 
der Besteller unserer ausdrücklichen 
schriftlichen Zustimmung. 

§ 3 
Preise – Zahlungsbedingungen, Verpa-

ckung, Versand 
(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung 

nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise 

“EXW” (INCOTERMS 2000), inklusive 
Verpackung; bei einer aufwendigen Ver-
packung werden die Kosten dem Kunden 
gesondert aufgegeben.  

(2) Wir behalten uns das Recht vor, unsere 
Preise angemessen zu ändern, wenn nach 
Abschluss des Vertrages Kostensenkun-
gen oder Kostenerhöhungen, insbesonde-
re aufgrund von Tarifabschlüssen oder 
Materialpreisänderungen eintreten. Diese 
werden wir dem Besteller auf Verlangen 
nachweisen. 

(3) Der Mindestbestellwert pro Auftrag beträgt 
150,- € im grenzüberschreitenden Verkehr 
(trockene Grenze), für Überseeaufträge € 
1.000,- (nasse Grenze), sofern keine Son-
dervereinbarungen getroffen sind. Wir be-
halten uns vor, Mehr- oder Minderlieferun-
gen von 10% vorzunehmen, wenn dies 
aus Verpackungstechnischen Gründen 
notwendig ist. 

(4) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in 
unseren Preisen eingeschlossen; sie wird 
in gesetzlicher Höhe am Tag der Rech-
nungsstellung in der Rechnung gesondert 
ausgewiesen. 

(5) Die Verpackung erfolgt in handelsüblicher 
Weise nach unserer Wahl unter Berück-
sichtigung der Transportwege (See, Luft- 
oder Landtransport) und ist im Angebots-
preis enthalten. Sonderwünsche für Ver-
packungen gehen zu Lasten des Bestel-
lers. 

(6) Die Auswahl des Transportmittels steht 
uns frei, soweit keine besonderen Verein-
barungen getroffen worden sind. Mehrkos-
ten für eine vom Besteller gewünschte be-
sondere bzw. beschleunigte Versandart 
trägt der Besteller, auch dann, wenn wir 
frachtfrei liefern. 

(7) Sofern der Besteller es wünscht, werden 
wir die Lieferung durch eine Transportver-
sicherung eindecken; die insoweit anfal-
lenden Kosten trägt der Besteller. 

(8) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung 
nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis 
Netto (ohne Abzug) nach Erhalt der Ware 
zur Zahlung fällig. Es gelten die gesetzli-
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chen Regeln betreffend der Folgen des 
Zahlungsverzugs. 

(9) Der Abzug von Skonto bedarf einer be-
sonderen schriftlichen Vereinbarung. 

(10) Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller 
nur zu, wenn seine Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder 
von uns anerkannt sind. Außerdem ist er 
zur Ausübung eines Zurückbehaltungs-
rechtes insoweit befugt, als sein Gegen-
anspruch auf dem gleichen Vertragsver-
hältnis beruht. 

 § 4 
 Gefahrübergang 

Die Gefahr geht mit Übergabe der Ware 
an den Spediteur oder Frachtführer, spä-
testens jedoch mit dem Verlassen unseres 
Werkes auf den Besteller über, es sei 
denn, dass etwas anderes ausdrücklich 
vereinbart worden ist. 

 § 5 
 Lieferzeit 

(1) Der Beginn der von uns angegebenen 
Lieferzeit setzt die Abklärung aller techni-
schen Fragen voraus. 

(2) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung 
setzt weiter die rechtzeitige und ordnungs-
gemäße Erfüllung der Verpflichtung des 
Bestellers voraus. Die Einrede des nicht 
erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. 

(3) Kommt der Besteller in Annahmeverzug 
oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwir-
kungspflichten, so sind wir berechtigt, den 
uns insoweit entstehenden Schaden, ein-
schließlich etwaiger Mehraufwendungen 
ersetzt zu verlangen. Weitergehende An-
sprüche bleiben vorbehalten. 

(4) Sofern die Voraussetzungen von Abs. (3) 
vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen 
Untergangs oder einer zufälligen Ver-
schlechterung der Kaufsache in dem Zeit-
punkt auf den Besteller über, in dem die-
ser in Annahme- oder Schuldnerverzug 
geraten ist. 

(5) Wir haften nach den gesetzlichen Bestim-
mungen, soweit der zugrunde liegende 
Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinne von 
§ 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 
HGB ist. Ein Fixgeschäft liegt vor, wenn wir 
den Liefertermin in unserer Annahme- / 
Angebotserklärung Vertrag als "fix und ver-
bindlich" bestätigt haben. Wir haften auch 
nach den gesetzlichen Bestimmungen, so-
fern als Folge eines von uns zu vertreten-

den Lieferverzugs der Besteller berechtigt 
ist geltend zu machen, dass sein Interesse 
an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall 
geraten ist. 

(6) Wir haften ferner nach den gesetzlichen 
Bestimmungen, sofern der Lieferverzug 
auf einer von uns zu vertretenden vorsätz-
lichen oder grob fahrlässigen Vertragsver-
letzung beruht; ein Verschulden unserer 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns 
zuzurechnen. Sofern der Liefervertrag 
nicht auf einer von uns zu vertretenden 
vorsätzlichen Vertragsverletzung beruht, 
ist unsere Schadensersatzhaftung auf den 
vorher- sehbaren, typischerweise eintre-
tenden Schaden begrenzt. 

(7) Wir haften auch nach den gesetzlichen 
Bestimmungen, soweit der von uns zu ver-
tretende Lieferverzug auf der schuldhaften 
Verletzung einer wesentlichen Vertrags-
pflicht beruht; in diesem Fall ist aber die 
Schadensersatzhaftung auf den vorher-
sehbaren, typischerweise eintretenden 
Schaden begrenzt. 

(8) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rech-
te des Bestellers bleiben vorbehalten. 

 § 6 
 Mängelhaftung 

(1) Mängelansprüche des Bestellers setzen 
voraus, dass dieser seinen nach § 377 
HGB geschuldeten Untersuchungs- und 
Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß 
nachgekommen ist. Zur Abwendung von 
Mangelfolgeschäden, führt der Besteller 
vor Verwendung der Lieferware zumindest 
in Stichproben geeignete Testverfahren 
durch. 

(2) Geringfügige Farbabweichungen unserer 
Produkte allein stellen keinen Mangel dar 
und berechtigen nicht zur Reklamation. 

(3) Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, 
sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfül-
lung in Form einer Mangelbeseitigung oder 
zur Lieferung einer neuen mangelfreien 
Sache berechtigt. Im Fall der Mangelbe-
seitigung tragen wir die Aufwendungen nur 
bis zur Höhe des Kaufpreises.  

(4) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der 
Besteller nach seiner Wahl berechtigt, 
Rücktritt oder Minderung zu verlangen. 

(5) Wir haften nach den gesetzlichen Bestim-
mungen, sofern der Besteller Schadenser-
satzansprüche geltend macht, die auf Vor-
satz oder grober Fahrlässigkeit, ein-
schließlich von Vorsatz oder grober Fahr-
lässigkeit unserer Vertreter oder Erfül-
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lungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine 
vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet 
wird, ist die Schaden- Sehrsatzhaftung auf 
den vorhersehbaren, typischerweise ein-
tretenden Schaden begrenzt. 

(6) Wir haften nach den gesetzlichen Bestim-
mungen, sofern wir schuldhaft eine we-
sentliche Vertragspflicht verletzen; in die-
sem Fall ist aber die Schadens-
ersatzhaftung auf den vorhersehbaren, ty-
pischerweise eintretenden Schaden be-
grenzt. 

(7) Soweit dem Besteller ein Anspruch auf 
Ersatz des Schadens statt der Leistung 
zusteht, ist unsere Haftung auch im Rah-
men von Abs. (3) auf Ersatz des vorher-
sehbaren, typischerweise eintretenden 
Schadens begrenzt. 

(8) Die Haftung wegen schuldhafter Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch 
für die zwingende Haftung nach dem Pro-
dukthaftungsgesetz. 

(9) Soweit nicht vorstehend etwas Ab- wei-
chendes geregelt, ist die Haftung ausge-
schlossen. 

(10) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche 
beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefah-
renübergang. 

(11) Die Verjährungsfrist im Falle eines Liefer-
regresses nach den §§ 478, 479 BGB 
bleibt unberührt; sie beträgt zwei Jahre, 
gerechnet ab Lieferung der mangelhaften 
Sache. 

(12) Ferner weisen wir darauf hin, dass alle von 
uns zur Verfügung gestellten Produktin-
formationen nach bestem Wissen und 
Gewissen und deren Erkenntnissen erstellt 
wurden. Es wird keine Gewährleistung 
oder Garantie hierauf gegeben, bzw. 
Schadenersatz geleistet. Die Informatio-
nen beziehen sich nur auf die von uns ge-
prüften Produkte, die von uns beschrieben 
wurden und haben mit der Produktver-
wendung oder irgendeinem anderen Mate-
rial oder Verfahren nichts zu tun. 

(13) Wir bitten die Kunden zur Beachtung und 
Prüfung der Informationen für ihre eigenen 
Verwendungen und Bedürfnisse. Wir kön-
nen nicht verantwortlich gemacht werden 
für Beschädigung der eigenen Güter, der 
Ausrüstung oder für etwaige Schäden an 
einer dritten Person durch 
Missverwendung oder Missbeachtung der 
gelieferten Produkte. Die Kunden werden 
gebeten, eigene Tests durchzuführen, be-
vor die Produkte eingesetzt werden. Der 

Endverbraucher muss sicherstellen, dass 
die für ihn gültigen gesetzlichen Bestim-
mungen eingehalten werden. 

 § 7 
 Gesamthaftung 

(1) Eine weitergehende Haftung auf Scha-
densersatz als in § 6 vorgesehen, ist – oh-
ne Rücksicht auf die Rechtsnatur des gel-
tend gemachten Anspruchs – ausge-
schlossen. Dies gilt insbesondere für 
Schadensersatzansprüche aus Ver- 
schulden bei Vertragsabschluss, wegen 
sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen 
deliktischer Ansprüche auf Ersatz von 
Sachschäden gemäß § 823 BGB. 

(2) Die Begrenzung nach Absatz 1 gilt auch, 
soweit der Besteller anstelle eines An-
spruches auf Ersatz des Schadens statt 
der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendun-
gen verlangt. 

(3) Soweit die Schadensersatzhaftung uns 
gegenüber ausgeschlossen oder einge-
schränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf 
die persönliche Schadensersatzhaftung 
unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mit-
arbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

 § 8 
 Eigentumsvorbehaltssicherung 

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der 
Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlun-
gen aus der Geschäftsverbindung mit dem 
Besteller vor. Bei vertragswidrigem Verhal-
ten des Bestellers, insbesondere bei Zah-
lungsverzug, sind wir nach Setzung einer 
angemessenen Frist berechtigt, die Kauf-
sache zurückzunehmen. In der Zurück-
nahme der Kaufsache durch uns liegt ein 
Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach 
Rücknahme der Kaufsache zu deren Ver-
wertung befugt, der Verwertungserlös ist 
auf Verbindlichkeiten des Bestellers – ab-
züglich angemessener Verwertungs-
kosten – anzurechnen. 

(2) Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsa-
che pfleglich zu behandeln; insbesondere 
ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten 
gegen Feuer-, Wasser- und 
Diebstahlsschäden ausreichend zum 
Neuwert zu versichern.  

(3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen 
Dritter hat uns der Besteller unverzüglich 
schriftlich zu benachrichtigen, damit wir 
Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. 
Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns 
die gerichtlichen und außergerichtlichen 
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Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu 
erstatten, haftet der Besteller für den uns 
entstandenen Ausfall. 

(4) Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache 
im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu 
verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt 
alle Forderungen in Höhe des Faktura-
Endbetrages (einschließlich MwSt) unse-
rer Forderung ab, die ihm aus der Weiter-
veräußerung gegen seine Abnehmer oder 
Dritte erwachsen, und zwar unabhängig 
davon, ob die Kaufsache ohne oder nach 
Verarbeitung weiter verkauft worden ist. 
Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der 
Besteller auch nach der Abtretung er-
mächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung 
selbst einzuziehen, bleibt hiervon unbe-
rührt. Wir verpflichten uns jedoch, die For-
derung nicht einzuziehen, solange der Be-
steller seinen Zahlungsverpflichtungen aus 
den vereinnahmten Erlösen nachkommt, 
nicht in Zahlungsverzug gerät und insbe-
sondere kein Antrag auf Eröffnung eines 
Konkurs- oder Vergleichs- oder Insolvenz-
verfahrens gestellt ist oder Zahlungsein-
stellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so 
können wir verlangen, dass der Besteller 
uns die abgetretenen Forderungen und 
deren Schuldner bekannt gibt, alle zum 
Einzug erforderlichen Angaben macht, die 
dazugehörigen Unterlagen aushändigt und 
den Schuldnern (Dritten) die Abtretung 
mitteilt. 

(5) Die Verarbeitung oder Umbildung der 
Kaufsache durch den Besteller wird stets 
für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache 
mit anderen, uns nicht gehörenden Ge-
genständen verarbeitet, so erwerben wir 
das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des Wertes der Kaufsache 
(Fakturendbetrag, einschließlich MwSt) zu 
den anderen verarbeiteten Gegen- stän-
den zur Zeit der Verarbeitung. Für die 
durch Verarbeitung entstehende Sache gilt 
im Übrigen das gleiche wie für die unter 
Vorbehalt gelieferte Kaufsache. 

(6) Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht 
gehörenden Gegenständen untrennbar 
vermischt, so erwerben wir das Miteigen-
tum an der neuen Sache im Verhältnis des 
Wertes der Kaufsache (Fakturendbetrag, 
einschließlich MwSt) zu den anderen ver-
mischten Gegenständen zum Zeitpunkt 
der Vermischung. Erfolgt die Vermischung 
in der Weise, dass die Sache des Bestel-
lers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt 
als vereinbart, dass der Besteller uns an-
teilmäßig Miteigentum überträgt. Der Be-
steller verwahrt das so entstandene Al-
leineigentum oder Miteigentum für uns. 

(7) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden 
Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers 
insoweit freizugeben, als der realisierbare 
Wert unserer Sicherheiten die zu sichern-
den Forderungen um mehr als 10 % über-
steigt; die Auswahl der freizugebenden Si-
cherheiten obliegt uns. 

 § 9 
 Gerichtsstand – Erfüllungsort  

 Datenschutz 
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland; die Geltung des UN-
Kaufrechts ist ausgeschlossen. 

(2) Sofern der Besteller Kaufmann ist, ist 
unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir 
sind jedoch berechtigt, den Besteller auch 
an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen. 

(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung 
nichts anderes ergibt, ist unser Geschäfts-
sitz Erfüllungsort.  

(4) Der Lieferant wird auf § 26 Abs. 1 BDSG 
verwiesen, wonach wir die im gegenseiti-
gen Geschäftsverkehr üblichen und für 
uns innerbetrieblich notwendigen Daten 
des Lieferanten speichern. 

(5) Sollten einzelne Bestimmungen dieses 
Vertrages ungültig sein oder werden, oder 
eine Lücke enthalten, so bleiben die übri-
gen Bestimmungen unberührt. 

 
Die Haftung für Druckfehler ist  
ausgeschlossen.
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